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A m t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 

 
 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Büren im Bereich 
„Kapellenberg Büren“ sowie „Oberfeld Steinhausen“ und Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 27 „Kapellenberg“ in der Gemarkung Büren 

- Frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauGB 
 
Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 26.04.2018 den Aufstellungsbeschluss 
zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Nr. 27 „Kapellenberg“ in Büren gefasst.  

In der Sitzung des Rates der Stadt Büren am 16.12.2021 wurde die Erweiterung des 
Geltungsbereiches der 7. Änderung des Flächennutzungsplans im Teilbereich 
„Kapellenberg Büren“, der Vorentwurfsbeschluss sowie der Beschluss zur Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 (1) & 4 (1) BauGB gefasst. 

„Der Rat der Stadt Büren beschließt die Erweiterung des Geltungsbereichs der 7. 
Änderung des Flächennutzungsplans im Teilbereich 2 „Kapellenberg Büren“ und 
nimmt den Vorentwurf zur 7. Änderung zur Kenntnis. Auf der Basis des Vorentwurfes 
wird beschlossen, die frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 
durchzuführen.  

Der Rat der Stadt Büren nimmt den Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 27 
„Kapellenberg“ zur Kenntnis und beschließt auf Basis dieses Vorentwurfes die 
frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB i.V.m. § 8 (3) BauGB 
durchzuführen.“ 

 
Ziel der Planung ist die Entwicklung eines Wohngebietes am Südhang des 
Kapellenbergs. An der Kurvenaußenseite soll ein Mischgebiet als Puffer zu den 
Wohngebäuden entstehen. Die Kurveninnenseite wird entsprechend dem Regionalplan 
als gewerbliche Baufläche entwickelt. 

Die räumlichen Geltungsbereiche der 7. Flächennutzungsplanänderung und des o.g. 
Bebauungsplanes sind in den beigefügten Lageplänen, die keine Planaussagen enthält, 
gekennzeichnet. 

Der Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Büren sowie der 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 27„Kapellenberg“ in der Gemarkung Büren liegen mit 
Begründung, Umweltbericht, Artenschutzfachbeitrag, Boden- und 
Bausubstanzuntersuchung und Schallgutachten in der Zeit vom 

Montag, 25.07.2022 bis einschließlich Sonntag, 28.08.2022 

im Rathaus der Stadt Büren, Königstraße 16, 33142 Büren, Abteilung IV -Planen und 
Bauen - Zimmer 6, während der Dienststunden öffentlich aus: 

Montag bis Donnerstag   8.30  -  12.00 Uhr   und   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag   8.30  -  12.00 Uhr 
 
Es kann zudem ein individueller Termin für die Einsichtnahme im Amt für Planen und 
Bauen vereinbart werden (Tel.: 02951/970-106; Email: harth@bueren.de). 

Die auszulegenden Unterlagen können des Weiteren während des 
Auslegungszeitraumes auf der Internetseite http://www.bueren.de unter der Rubrik 
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„Rathaus und Politik / Planen und Bauen / Stadtentwicklung / Bebauungsplanung in der 
Beteiligung“ eingesehen werden. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 
 
Büren, den 12.07.2022 
 
gez. Marita Krause 
 
Allg. Vertreterin des Bürgermeisters 

 
 
 
 
 

Anlage: 
- Geltungsbereiche 

- Datenschutzhinweis 
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Hoppenberg“ in der Gemarkung 
Brenken 

 Offenlage gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
 
 

Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 den Aufstellungsbeschluss 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Hoppenberg“ in Brenken gefasst.  

 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Errichtung eines weiteren Wohngebäudes auf einer derzeit als nicht überbaubar 
festgesetzten Fläche. 

Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 
„Hoppenberg“ ist im beigefügten Lageplan, der keine Planaussagen enthält, 
gekennzeichnet.  

Der Entwurf der o.g. Bebauungsplanänderung liegt mit der Begründung in der Zeit vom 

Mittwoch, 20.07.2022 bis einschließlich Donnerstag, 18.08.2022 

im Rathaus der Stadt Büren, Königstraße 16, 33142 Büren, Abteilung IV -Planen und 
Bauen - Zimmer 6, während der Dienststunden öffentlich aus: 

Montag bis Donnerstag   8.30  -  12.00 Uhr   und   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag   8.30  -  12.00 Uhr 
 

Es kann zudem ein individueller Termin für die Einsichtnahme im Amt für Planen und 
Bauen vereinbart werden (Tel.: 02951/970-106; Email: harth@bueren.de). 

Die auszulegenden Unterlagen können des Weiteren während des 
Auslegungszeitraumes auf der Internetseite http://www.bueren.de unter der Rubrik 
„Rathaus und Politik / Planen und Bauen / Stadtentwicklung / Bebauungsplanung in der 
Beteiligung“ eingesehen werden. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
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Der Beschluss sowie Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wird hiermit gem. § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

 
Büren, den 11.07.2022 
 
gez. Marita Krause 
 
Allg. Vertreterin des Bürgermeisters 

 
 
 
 

Anlage: 
- Geltungsbereich 

- Datenschutzhinweis 
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